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XIII. Entnazifizierungsverfahren gegen Heinrich Beck
JCS 1067, Militärregierungsgesetz Nr. 191

Auf der Konferenz von Jalta hatten Churchill, Roosevelt und Stalin 
im Februar 1945 beschlossen, den deutschen Militarismus und 
Nazismus zu vernichten, so dass Deutschland nie wieder den Frie-

den der Welt stören könnte. Die systematische Entnazifizierung begann in 
Westdeutschland mit einer Weisung des Generalstabs der USA an den 
Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzungstruppen General Eisen-
hower über die Grundlinien der Politik seiner Militärregierung in der 
US-Besatzungszone, der JCS 1067 vom 26. April 1945. JCS bedeutet Joint 
Chiefs of Staff, Generalstab. In ihr heißt es unter anderem:

«Alle Mitglieder der Nazipartei, die nicht nur nominell in der Partei tätig 
waren … sollen entfernt und ausgeschlossen werden aus öffentlichen Äm-
tern und aus wichtigen Stellungen in halbamtlichen und privaten Unter-
nehmen wie zivilen Organisationen, solchen des Wirtschaftslebens und 
der Arbeiterschaft … und … Verlagsanstalten und anderen der Verbreitung 
von Nachrichten und Propaganda dienenden Stellen.»

München wurde am 30. April 1945 von Einheiten der US-Armee besetzt. 
Bald danach könnte Heinrich Beck auf Grund dieser Vorschrift von der Be-
satzungsmacht die Tätigkeit als Verleger verboten worden sein, weil er seit 
1937 nicht nur nominelles Mitglied der NSDAP gewesen, sondern in sei-
nem Verlag auch NS-Literatur erschienen ist. Es ist aber auch möglich und 
eher wahrscheinlich, dass er seine Tätigkeit als Verleger eingestellt hat, 
weil das seit dem 12. Mai 1945 nach dem Militärregierungsgesetz Nr. 191 
nun allgemein verboten war und er wusste, dass ein Antrag auf Lizenzertei-
lung nach der Information Control Regulation Nr. 1 wegen der JCS 1067 
keine Erfolgsaussicht gehabt hätte (vgl. S. 185). Das Eigentum am Verlag 
wurde ihm jedenfalls nicht entzogen. So konnte er ihn an seinen Vetter Gus-
tav End verpachten, der ihn seit dem 1. September 1946 mit einer Lizenz der 
Militärregierung vom 30. August 1946 (S. 207 ff.) unter dem Namen Bieder-
stein Verlag weiterführte, in Absprache untereinander als sein Treuhänder, 
wie auf S. 215 beschrieben wird.
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Erich Schullze, Befreiungsgesetz.

Nach der JCS 1067 folgten noch drei weitere Vorschriften zur Entnazi
fizierung. Am 26. September 1945 wurde das Gesetz Nr. 8 der amerikani-
schen Militärregierung erlassen, am 12. Januar 1946 die Direktive Nr. 24 
des Alliierten Kontrollrats in Berlin, die von den Zonenbefehlshabern in 
ihren Besatzungszonen umgesetzt werden sollte, und am 5. März 1946 das 
Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus für die 
amerikanische Besatzungszone, allgemein Befreiungsgesetz genannt. Auf 
dessen Grundlage fand vom 29. März bis zum 1. Oktober 1947 vor einer 
Spruchkammer in München das Entnazifizierungsverfahren gegen Hein-
rich Beck statt, dessen Akten vollständig erhalten sind.

Der maßgebende Kommentar des Befreiungsgesetzes war – nicht ohne 
unfreiwillige Komik – 1946 die erste Veröffentlichung des Biederstein Ver-
lags, ihr Verfasser Professor Erich Schullze, Präsident der Berufungskam-
mer für Entnazifizierungsverfahren in Bayern. 1948 erschien das Buch in 

dritter Auflage. Es war von Anfang an das 
Standardwerk für die Verfahren in der ame-
rikanischen Zone bis zu ihrem Ende. 

Das Befreiungsgesetz ist eine Reaktion 
gewesen auf die sehr harten Vorschriften 
der JCS 1067 und des Militärregierungsge-
setzes Nr. 8. Die von der Militärregierung 
eingesetzten bayerischen Amtsträger, der 
Münchener Oberbürgermeister Scharnagl, 
die Ministerpräsidenten Fritz Schäffer, spä-
ter CSU und erster Finanzminister unter 
Adenauer, sowie sein Nachfolger Wilhelm 
Hoegner, SPD, liefen Sturm gegen die Vor-
schriften. Sie gefährdeten das Funktionie-
ren von Verwaltung, Justiz, Wirtschaft und 
Bildung, weil große Teile des alten qualifi-
zierten Personals entlassen worden waren, 
weshalb zum Beispiel die Finanzverwal-
tung zusammenbrach und nur noch 35 Pro-
zent der Volksschullehrer im Amt gewesen 
sind. Auch die Ministerpräsidenten der 

beiden anderen von der Militärregierung gebildeten Länder der ameri-
kanischen Zone protestierten. Nach langem Hin und Her zwischen den 
drei Ministerpräsidenten von Bayern, Großhessen und Nordwürttem-
berg-Nordbaden untereinander und dann zwischen ihnen und der Mili-
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tärregierung lenkte General Clay, Stellvertreter Eisenhowers, ein. Als 
Kompromiss entstand Anfang März 1946 das Befreiungsgesetz. Es wurde 
erlassen von den Regierungen der drei Länder und genehmigt von Gene-
ral Clay.

Seine wichtigste Bestimmung war, dass die Entscheidung über die Ent-
nazifizierung nicht mehr vom Militär getroffen wurde, von Offizieren der 
dafür zuständigen Sonderabteilung «special branch», sondern von deut-
schen Spruchkammern. Sie konnten die einzelnen Lebensläufe und örtli-
chen Verhältnisse besser beurteilen. Die Verfahren wurden eingeleitet 
durch die Klageschrift eines deutschen öffentlichen Klägers auf Grund 
von Fragebögen, wörtlich: Meldebögen, die alle deutschen Bürger über 
18 Jahre ausfüllen mussten mit Angaben zur Mitgliedschaft und Tätigkei-
ten in NS-Organisationen und ihre berufliche und finanzielle Entwicklung 
seit 1932. Das war ein Drittel der Bevölkerung, deren Verhalten im «Drit-
ten Reich» sorgfältig überprüft werden musste. Eine gigantische Aufgabe, 
an der die Entnazifizierung letztlich gescheitert ist. Ohnehin hatte die  
US-Regierung seit dem Höhepunkt des Kalten Kriegs 1948 das Interesse an 
der Entnazifizierung verloren. Vielmehr plante sie schon die Gründung 
der Bundesrepublik mit dem Aufbau einer westdeutschen Armee als zu-
sätzlichem Schutz gegen eine militärische Expansion Stalins nach West
europa. Außerdem war das Befreiungsgesetz rechtsstaatlich problema-
tisch. Denn letztlich sind seine Sanktionen strafrechtlicher Natur gewesen, 
betrafen ein Verhalten in der Vergangenheit, das damals nicht strafbar war. 
Auf diese Weise verletzte das Gesetz mit seinen zum Teil sehr harten Süh-
nemaßnahmen ein wichtiges Gebot des Rechtsstaats, den die USA in 
Deutschland wieder aufbauen wollten, nämlich den Grundsatz nulla poena 
sine lege, keine Strafe ohne ein Gesetz zur Tatzeit, auch wenn es im Grund-
gesetz 1949 in Artikel 139 als gerechtfertigte Ausnahme dieses in Arti-
kel 101 garantierten Prinzips bezeichnet worden ist.

Nach der Klageschrift hatten die Spruchkammern nämlich die Aufgabe, 
ähnlich wie ein Strafgericht das Verhalten des Beklagten im «Dritten 
Reich» genau zu untersuchen und dann einen «Spruch» zu erlassen, mit 
dem er in eine der fünf auch in den anderen Besatzungszonen üblichen 
Kategorien eingestuft wurde und gegen ihn die im Gesetz vorgesehenen 
«Sühnemaßnahmen in gerechter Auswahl und Abstufung zu verhängen» 
(Artikel 14). Das ging von der Einweisung in ein Arbeitslager, Berufsver-
bot, Vermögenseinziehung bis zu Geldstrafen. Die fünf Kategorien waren 
nach Artikel 4: 1. Hauptschuldige, 2. Belastete, 3. Minderbelastete, 4. Mit-
läufer und 5. Entlastete.
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Wie alle anderen hatte Heinrich Beck nach dem Erlass des Befreiungs-
gesetzes zuerst seinen zweiseitigen «Meldebogen», dann den sechsseiti-
gen «Fragebogen» abgegeben und mitgeteilt, er sei seit 1937 Mitglied der 
NSDAP gewesen. Danach stellte der öffentliche Kläger in München bei 
der «Kommission für Kulturschaffende» im Münchner Kultusministe-
rium den Antrag auf ein Gutachten über ihn. Die schrieb es am 19. No-
vember 1946 auf einer Seite und einigen Zeilen. Vorwurf war die Ver
öffentlichung von Büchern über den italienischen Faschismus. Das sei 
auch Propaganda für den Nationalsozialismus gewesen, ob mit oder ohne 
Absicht Heinrich Becks, der deshalb als Minderbelasteter der Gruppe III 
anzusehen sei und dem für längere Zeit die Tätigkeit als Verleger ver
boten werden solle. Weder vom Kommentar Stuckart/Globke noch vom 
Palandt war hier und im weiteren Verfahren die Rede. Die Diskussion 
darüber kam, wie beschrieben, erst in der Bundesrepublik auf.

Diesem Gutachten folgte die Klageschrift vom 29. März 1947, auch mit 
der Einordnung in die Gruppe 3, allerdings eingeschränkt. Auch in ihr 
hieß es schon wörtlich:

«Nach den zahlreichen vorliegenden Erklärungen ist glaubhaft dargetan, 
dass der Betroffene persönlich dem Nationalsozialismus absolut ableh-
nend gegenübersteht.»

Auf Grund von zwanzig Erklärungen zugunsten von Heinrich Beck hielt 
der öffentliche Kläger die Anwendung von Artikel 39 Absatz 2 Ziffer 4 des 
Gesetzes für möglich, wonach zugunsten eines Betroffenen bei der Zuwei-
sung in eine Gruppe die nachweisbare Unterstützung von Opfern des Na-
tionalsozialismus berücksichtigt werden konnte, wenn «sie auf antinatio-
nalsozialistischen Beweggründen beruhte.» Bei aller Vorsicht gegenüber 
solchen Erklärungen, die man damals Persilscheine nannte, weil damit 
viele wirkliche Nationalsozialisten auf empörende Weise reingewaschen 
wurden: Damals wie heute kann man sagen, dass Heinrich Beck 1937 ge-
gen seine innere Überzeugung in die NS-Partei eingetreten ist, um den 
Verlag über die Runden zu bringen. So hat es auch die Kammer Anfang 
Oktober 1947 in ihrem Spruch gesehen. Wörtlich:

«Schon die Klage geht von der Feststellung aus, dass nach den zahlreichen 
vorliegenden unbedenklichen Erklärungen glaubhaft dargetan sei, dass 
der Betroffene persönlich dem NS ablehnend gegenübersteht.» 

https://doi.org/10.17104/9783406684883-189 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.17104/9783406684883-189
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


193JCS 1067, Militärregierungsgesetz Nr. 191

Aus den Spruchkammerakten von Heinrich Beck: S. 1 (von 6) des «Fragebogens»
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Und weiter:

«Sein Eintritt in die Partei ist nicht aus innerer Sympathie zur nationalsozi-
alistischen Ideologie erfolgt, sondern kann glaubhaft als Auswirkung von 
Maßnahmen der Partei betrachtet werden, die sich gerade in diesem kultu-
rellen Sektor als unausweichlicher und lähmender Druck auf das Selbstbe-
stimmungsrecht der Verlagsunternehmungen und deren Leitung legten.»

Das wurde ergänzt durch den glaubwürdigen Bericht seiner beiden ältes-
ten Mitarbeiter, des Prokuristen Karl Schröpel und des Lektors Georg 
Sund. Offensichtlich auf Grund von Informationen aus dem Autorenbuch 
der unversehrt gebliebenen Berliner Niederlassung haben sie vorgetra-
gen, dass ihr Verleger an zwanzig mit Namen genannte jüdische Juristen, 
darunter Leo Rosenberg, zum Teil bis 1943/44 Honorare gezahlt hat, ob-
wohl deren Bücher nicht mehr verkauft oder veröffentlicht werden konn-
ten. Auch an Egon Friedell hat er, das wusste Karl Schröpel aus der Zeit in 
München, nach der Beschlagnahme seiner Kulturgeschichte durch die 
Gestapo noch fast zwei Jahre monatlich 600 Mark als Vorschuss überwie-
sen für das zweite Buch, das während der NS-Zeit nie hätte erscheinen 
können. Es war ein Vertrag über vier Jahre, der durch den Tod Friedells 
1938 beendet wurde. Ebenfalls gingen Zahlungen an jüdische Autoren des 
Handbuchs der Altertumswissenschaft und des Byzantinischen Hand-
buchs. Wer weiß, ob es das in deutschen Verlagen während des «Dritten 
Reichs» noch einmal gegeben hat.

In zwei Schriftsätzen wehrte sich Heinrich Beck gegen den Hauptvor-
wurf der Tendenz seiner Veröffentlichung von insgesamt zehn Büchern 
zum italienischen Faschismus. Sie hätte begonnen auf Anregung von 
Oswald Spengler, der im erfolgreichen faschistischen Beginn 1923 einen 
allgemeinen kosmopolitischen Wandel sah, dem man sich historisch stel-
len müsse. Von dessen Sympathie für diese Bewegung sagte der Verleger 
nichts und auch nichts darüber, dass er selbst vielleicht sogar diese Mei-
nung teilte. Wohl aber, dass Spengler im italienischen Faschismus einen 
Gegensatz sah zum deutschen Nationalsozialismus, der erst zehn Jahre 
später seinen Durchbruch feiern konnte und von ihm sehr bald entschie-
den abgelehnt worden ist. Hier zunächst eine Übersicht über die zehn 
Bücher:

Johann Wilhelm Mannhardt, Faschismus, 1925
Paul Herre, Die Südtiroler Frage, 1927
Eduard Reut-Nicolussi, Tirol unterm Beil, 1928 und 1930
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Aus den Spruchkammerakten von Heinrich Beck: S. 4 (von 16) seines «Lebenslaufes».
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Kuno Renatus, Das neue Italien, 1933
Benito Mussolini, Der Geist des Faschismus, 1933
�Emilio de Bono, Die Vorbereitungen und ersten Operationen zur Erobe-
rung Abessiniens, 1936
Pietro Badoglio, Der abessinische Krieg, 1937
Vittorio Mussolini, Bomber über Abessinien, 1937
Rodolfo Graziani, Somali-Front, Vertragsabschluss 1938, erschienen 1940
�Roberto Farinacci, Die faschistische Revolution, 3 Bde. Vertragsabschluss 
1938, erschienen 1939–41.
Die Schriften von Herre und Reut-Nicolussi seien faschismusfeindlich 

gewesen, die von Mannhardt und Renatus faschismusfreundlich, der letz-
tere aber ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus. Die Bücher 
der drei Marschälle de Bono, Badoglio und Graziani hätten dem allgemei-
nen europäischen Interesse an diesem Krieg gegen Äthopien 1935/36 ent-
sprochen und der Vertrag über die drei Bände des damals in Deutschland 
unbekannten Farinacci sei ein Irrtum gewesen, der sich erst bei der Über-
setzung herausstellte. Das haben die beiden Lektoren Gertrud Grote und 
Horst Wiemer ausführlich beschrieben. Auf Weisung des Verlegers wurde 
das Buch durch Kürzungen und Umformulierungen im Text entschärft, 
ohne dass in den Erklärungen Heinrich Becks und seiner beiden Mitarbei-
ter klar wurde, worin der Irrtum bestand. Heute kann man sagen, dass es 
die stark antisemitische Tendenz dieses frühen Mitstreiters Mussolinis ge-
wesen ist, die er erst später im Gegensatz zum «Duce» vertreten hat. In der 
Begründung ihres «Spruchs» hat die Kammer erklärt, dass vom Verleger 
mit diesen zehn Büchern auch objektiv keine Propaganda für das NS-Re-
gime gemacht worden ist. Was wohl zutrifft. Es war aber mit acht Büchern 
mindestens objektiv eine positive Stellungnahme zu einer Diktatur.

Dann wies Heinrich Beck darauf hin, dass er sich mit der Veröffent
lichung von Oswald Spenglers «Jahre der Entscheidung» im August 1933 
schon am Anfang der NS-Herrschaft gegen sie gewendet habe. Das Buch 
war in Teilen tatsächlich ein Angriff auf Hitler und seine Politik, ohne Vor-
ankündigung an die Buchhandlungen ausgeliefert, um eine Beschlag-
nahme zu verhindern, und konnte so mit etwa 165 000 Exemplaren bis in 
die ersten Kriegsjahre verkauft werden, weil die NS-Stellen wegen des all-
gemein großen Ansehens von Spengler nicht mehr wagten, es öffentlich zu 
verbieten. Heinrich Beck schrieb an die Kammer:

«Dass ich mit diesem Kampf ein großes Wagnis auf mich nahm, dürfte auf 
der Hand liegen. Mir ist jedenfalls kein Beispiel dafür bekannt, dass irgend-
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ein anderer deutscher Verleger in jener Zeit mit seinen Veröffentlichungen 
gleich scharfe Opposition gegen die Partei getrieben hätte.»

Womit er wohl Recht hatte, auch wenn es noch andere gab, die verlegeri-
schen Widerstand geleistet haben, aber meistens eher verdeckt wie Hein-
rich Beck später selbst mit dem Buch von Lenotre 1941. Vorsichtigen Wider-
stand gab es auch von Peter Suhrkamp, aber nicht so offensiv wie hier. Er 
hatte 1936 den «nicht arischen» Verlag von Samuel Fischer übernommen, 
weitergeführt, sich deshalb bei den NS-Größen unbeliebt gemacht und 
war 1944/45 wegen Hoch- und Landesverrats von der Gestapo verhaftet 
und in ihren Gefängnissen und Konzentrationslagern misshandelt wor-
den. Dahinter stand ein Lockvogel dieser politischen Polizei, den er als 
solchen nicht erkannt hatte. 

Spenglers «Jahre der Entscheidung» sind am Anfang und Ende eine 
offene Provokation an die Adresse Hitlers und der NSDAP gewesen, auch 
wenn 160 von 165 Seiten schon geschrieben waren, als Hitler am 30. Ja-
nuar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, nämlich über die Notwen-
digkeit einer «weißen Weltrevolution», die von der «weißen Rasse des 
Abendlandes» geführt werden müsse gegen die «farbige Weltrevolution» 
von Asiaten, Afrikanern und anderen. Aber im Juli 1933 schrieb er noch 
eine Einleitung von 12 Seiten. Über Hitlers «Machtübernahme heißt es 
dort, «Ich sehe mit Bedenken, dass sie täglich und mit so viel Lärm gefeiert 
wird», denn: «Richtige Gedanken werden von Fanatikern bis zur Selbstauf-
hebung übersteigert. Was als Anfang Großes versprach, endet in Tragödie 
oder Komödie.» Und auf der nach dem 30. Januar geschriebenen Seite 161 
kann man lesen, dass er im weißen Abendland sehr langsam die Entste-
hung einer Rasse im «preußischen Geist» erwarte, aber einer «Rasse, die 
man hat, nicht eine zu der man gehört. Das eine ist Ethos, das andere 
Zoologie». 

Schließlich beschrieb Heinrich Beck den schwierigen Weg der «Deut-
schen Juristen-Zeitung» nach der Übernahme des Liebmann’schen Ver-
lags, auch dass während der Herausgeberschaft Baumbachs sogar ein Ex-
emplar der Zeitschrift von der Gestapo beschlagnahmt worden ist, was 
bisher nicht bekannt war. Ihm sei dann ein «anderer» – den Namen Carl 
Schmitt nennt er nicht – von Hans Frank als Herausgeber aufgezwungen 
worden und schließlich bezieht er sich auf die Gleichschaltung mit der 
«Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht». Seine Bemerkung über 
verbale Angriffe und Drohungen von NS-Offiziellen wurde eindrucksvoll 
ergänzt durch einen Bericht Ottmar Kollmanns, des Schriftleiters der 
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Beck’schen «Deutschen Verwaltungsblätter», die 1940 gleichgeschaltet 
und verschmolzen wurden mit der NS-Zeitschrift «Deutsche Verwaltung», 
was er auch beschrieben hat. Ottmar Kollmann schilderte eine Bespre-
chung mit Max du Prel, Presseamtsleiter des Bundes Nationalsozialisti-
scher Juristen in Berlin, der Heinrich Beck «im Stil und Ton eines Ketzer-
richters gegenüber einem der Häresie Verdächtigen» als «Reaktionär» be-
schimpfte, weil bei einem solchen Verleger selbst mit Carl Schmitt als He-
rausgeber das Blatt niemals ein nationalsozialistisches Organ werden 
könne.

Auf Grund dieser Verteidigung und der zugehörigen glaubhaften «ei-
desstattlichen» Berichte bat die Münchener Spruchkammer X, die für den 
Norden der Stadt zuständig war, die Kommission im Kultusministerium 
um eine neue Stellungnahme. Die kam am 11. September 1947 und war 
entschieden milder als ihr Gutachten von 1946. Darauf erging am 1. Ok­
tober 1947 der «Spruch» der Kammer. Heinrich Beck wurde eingestuft 
als Mitläufer der Gruppe IV, nicht, wie beantragt, als Minderbelasteter der 
Gruppe  III. Im Übrigen wurde er nur zu einer symbolischen Geldbuße 
von 500 Reichsmark verurteilt, weil die Prozesskosten von etwas mehr als 
100 000 Mark wegen seines Vermögens ohnehin schon sehr hoch waren. 
Kernsatz der fünfseitigen Begründung ist die Feststellung der Spruch-
kammer:

«Sie hat aus dem Verhalten des Betroffenen als Verleger den Eindruck ge-
wonnen, dass sich dieser auch während der Zeit des Dritten Reiches sehr 
wohl seiner Pflichten als demokratisch und liberal eingestellter Staatsbür-
ger bewusst geblieben ist und dass er trotz schweren auf ihn ausgeübten 
Druckes mit Erfolg bestrebt war, seinen Verlag von nationalsozialistischen 
Einflüssen nach Möglichkeit freizuhalten und damit die Tradition seines 
international angesehenen Unternehmens im guten überlieferten Sinne 
hochzuhalten.»

Die Worte «demokratisch und liberal» gehen wohl etwas zu weit. Richtiger 
würde es gewesen sein festzustellen, dass er ein anständiger, toleranter 
Konservativer geblieben war. Die Entscheidung ist durch Rechtsmittelver-
zicht beider Seiten, des öffentlichen Klägers und Heinrich Becks, am 
13. Oktober 1947 rechtskräftig geworden und wurde am 5. Januar 1948 von 
der Special Branch der Militärregierung nicht beanstandet. Heinrich Beck 
war wieder ein freier Mann ohne Berufsverbot und ohne Einziehung sei-
nes Vermögens.
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Der Spruch war korrekt. Denn nach Artikel 11 des Gesetzes galt als Mit-
läufer (Gruppe IV), «wer nicht mehr als nominell am Nationalsozialismus 
teilgenommen … hat.» Eine Beurteilung als Entlasteter (Gruppe V) würde 
nach Artikel 13 vorausgesetzt haben, dass Heinrich Beck aktiv Widerstand 
geleistet und dadurch Nachteile erlitten hat. Im Großen und Ganzen hat 
der Verlag im «Dritten Reich» aber gut verdient. Deshalb würde eine Ein-
stufung nach Artikel 13 – trotz mancher Beschlagnahmen – falsch gewesen 
sein. Der Spruch ist im Anhang dieses Buches auf S. 551 ff. abgedruckt.
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